


5. Gemeinsames Protestfoto: „Wir sind kein Irrtum“



Unsere Gäste:

•

• Sandra Wopker
(Kandidatin für die stellvertretende SBV)

• Alexander Kübler
(Erzieher an der Grundschule in der 
Köllnischen Heide, Neukölln)



Mit Ihrem Schreiben vom 28. Mai 2024 hat die 
Bildungssenatorin Frau Günther-Wünsch den 
betreffenden Kolleg*innen die Rückabwicklung der 
sog. Brennpunktzulage (Höhergruppierung in die S8b) 
für Erzieher*innen an Schulen mit herausfordernder 
Schülerschaft verkündet. Auf der Grundlage einer 
„Irrtumserklärung“ soll zunächst eine Rückgruppierung 
in die S8a erfolgen und eine Besitzstandszulage als 
Kompensation zu Gehaltsverlusten, die in einigen 
Fällen dadurch entstehen können, gezahlt werden. 
Diese Zulage wird jedoch mit zukünftigen 
Tariferhöhungen verrechnet und so nach und nach 
abgebaut.
Nach unserer Lesart kommen diese Kolleg*innen damit 
nicht mehr in den Genuss der von ihnen selbst 
miterkämpften Tariferhöhungen. 



Wie weiter?
• Bis 30.08.2024 Berechnungen der Personalstelle zur 

„Rückgruppierung“ inkl. „Unterschiedsbetrag“ zur 
bisherigen Vergütung nach S 8b. 

• Ab 01.09. „Sammelvorlagen“ dieser „Rückgrup-
pierung“ bei den Beschäftigtenvertretungen zur 
Mitbestimmung nach § 87.6 PersVG. 

• Ab 01.10. Auszahlung nach den neu berechneten 
Eingruppierungen.

• Kröten:  ° „Abschmelzen“ dieser Besitzstandszulage 
führt zu Verlust der Tariferhöhung,

° Lehrkräfte bekommen Zulage bis 2025,
° nach 2022 eingestellte Erzieher*innen     

gehen leer aus.



„man hört hier nur, es geht nicht, wir 
haben rechtlich alles ausgeschöpft“

„Was passiert mit den 
Stufenlaufzeiten?“

„Niemand stellt sich hin und kämpft 
für uns.“

„Wer hat das beurteilt, dass die 
Schülerschaft jetzt nicht mehr so 
schwierig ist?“

„Die Rechtsberatung der GEW kann 
Fragen schon ganz gut beantworten.“

„An wen muss man sich wenden, 
wenn wir klare Antworten erhalten 
wollen?“

„Viele Fragen, viele Ausflüchte, keine 
Antworten, ein Armutszeugnis“



Protestierende Kolleg*innen
aus Neukölln





Vertreter*innen der Senatsverwaltung:
• keine rechtskonforme Alternative zur „Irrtumsfeststellung“,
• alle Optionen zu einem besseren Ausgleich für die Beschäftigten seien 

auf Machbarkeit untersucht worden.
Nachfrage der Personalräte:
• Wurde über eine Vorweggewährung von Erfahrungsstufen als 

Ausgleich nachgedacht (gem. § 16 [5] TVL)?
Antwort der Senatsverwaltung:
• Das sei eine Variante, die ganz neu in diesem Zusammenhang sei. Es 

werde darüber nachgedacht werden.



Weitere Nachfrage der Personalräte:
• Wurde ggf.  Über die Möglichkeit nachgedacht, den gesamten Sozial-

und Erziehungsdienst statt in die S8a in die S8b einzugruppieren?

Diesen Vorschlag haben die Vertreter*innen der Senatsverwaltung 
prinzipiell abgelehnt.



Brief einer Erzieherin über 
den Alltagswahnsinn des 

Ganztags



In den letzten Monaten erreichen den 
Personalrat zunehmend Informationen 
aus den Kollegien, dass die Personal- und 
Betreuungssituation im Sozial- und 
Erziehungsbereich an den Schulen 
zunehmend problematischer, 
angespannter und unzumutbarer wird. 
Die Personalräte der allgemeinbildenden 
Schulen in Berlin überlegen gemeinsam 
und entwickeln Vorschläge, wie diese 
Situation merklich und nachhaltig 
verbessert werden kann. Auch darüber 
muss in unserer 
Teilpersonalversammlung geredet 
werden.



• häufige Unterrichtsausfälle, dadurch 
erhöhter Betreuungs- und 
Beaufsichtigungsaufwand, 

• mangelnde Reinigung v.a. in den 
Sanitärbereichen, 

• Unterausstattung des Erzieher*innen-
Personals, 

• ein hoher Krankenstand, 
• eine hohe Fluktuation, 
• übergroße zu betreuende und 

zusammengelegte Gruppen, 
• schwierige Schüler- und Elternschaft, 
• großer von der Schulleitung geforderter 

Dokumentationsaufwand und 
anspruchsvoller Angebotskatalog,

• u.s.w.









Die Teilpersonalversammlung des Sozial- und Erziehungsdienstes der

allgemeinbildenden Schulen Spandau fordert den Senat von Berlin und

die Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie zu folgenden

Maßnahmen auf:

I. Die personelle Ausstattung muss merklich und nachhaltig

verbessert werden. Das heißt, der Personalschlüssel darf

nicht mehr an 22 Kindern, sondern muss am Ziel P 15

orientiert werden.

II. Wegen des Wegfalls der Bedarfsprüfung, wegen der

Umwidmung von eFöB-Räumlichkeiten in Klassenräume und

wegen zunehmender Schülerzahlen sind die räumlichen

Bedingungen für die eFöB völlig unzureichend. Die

weitgehend anzutreffenden maroden und unzureichenden

räumlichen Ressourcen sind deshalb zu sanieren, zu

modernisieren und zu erweitern.

III. Der Ganztag muss sichtbarer gemacht werden, um damit die

Wertschätzung der eFöb-Beschäftigten deutlich zu machen

und die Arbeit des Sozial- und Erziehungsdienstes

aufzuwerten.

IV. Es muss mehr Funktionsstellen im eFöB-Bereich geben (stellv.

koordinierende Erzieher*in/ Koordination der

Sprachförderung/ koordinierende Fachkraft Entsprechende

Zulagen gem. § 14 (1) TVL sind möglich und deshalb ist gute

Arbeit auch fair zu bezahlen.

IV. Im Bezirk Spandau sind ausreichende

Vertretungsressourcen für Erzieher*innen und

Betreuer*innen einzurichten.

V. Jede Schule muss mit mindestens einer

Fachintegrationserzieher*innenstelle und mind.

einer/m Heilerziehungspfleger*in ausgestattet werden.

Die Teilpersonalversammlung fordert die Gewerkschaften Verdi

und GEW auf:

a) Gemeinsam einen Arbeitskampf für einen TV-Entlastung

für den Sozial- und Erziehungsdienst an Schulen zu

organisieren. Dieser sollte parallel zu den

Arbeitskämpfen TV-Gesundheit und TV-Entlastung KITA-

Eigenbetriebe angelegt sein, um so die Kräfte der

Kolleg*innen der pädagogischen Teilbereiche zu bündeln

und ggf. gemeinsam auf die Straße zu bringen.

b) Die Kampagne P 15 ist fortzusetzen und noch einmal zu

intensivieren.




